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Die Sendung der Kirche besteht in der Verkündi-
gung der Heilszusage Gottes. In dieser Sendung 
steht die Kirche in besonderer Weise an der Seite der 
Armen, Ausgenutzten und Ausgegrenzten. Ihr dia-
metral entgegen steht die sexualisierte Gewalt gegen 
Menschen. Sie verstößt gegen weltliches und kirchli-
ches Recht, verletzt die Menschenwürde eklatant 
und macht die Verkündigung der Botschaft vom 
Reich Gottes unglaubwürdig. Als weltkirchliches 
Werk nimmt Renovabis aktiv an der Sendung der 
Kirche teil und trägt Mitverantwortung dafür, durch 
Prävention jegliche sexualisierte Gewalt in der welt-
kirchlichen Arbeit zu verhindern.

In der Arbeit von Renovabis dient das vorliegende 
Schutzkonzept der Prävention sexualisierter Gewalt 
und regelt darüber hinaus den Umgang mit Ver-
dachtsfällen auf sexualisierte Gewalt an Minderjähri-
gen und schutz- oder hilfebedürftigen Erwachsenen. 
Das Schutzkonzept fügt sich in die Ordnungen ein, 
die am 18. November 2019 vom Ständigen Rat der 
Deutschen Bischofskonferenz (DBK) beschlossen 
wurden, und zu deren Übernahme und Einhaltung 
sich Renovabis hiermit verpflichtet.1 Ebenso ver-
pflichtet sich Renovabis mit dem vorliegenden Schutz-
konzept auf die „Maßgaben zur Prävention sexuali-
sierter Gewalt bei den weltkirchlichen Werken.“2

Renovabis verfolgt dabei das Ziel, gemeinsam 
mit den Projektpartnern eine Kultur des Respekts, 
der Wertschätzung und der Achtsamkeit zu etab-
lieren – sowohl innerhalb der geförderten Projekte 
als auch in der Zusammenarbeit zwischen Renova-
bis und seinen Projektpartnern.

1 „Rahmenordnung – Prävention gegen sexualisierte Gewalt an Minderjährigen und schutz- oder hilfebedürftigen Erwach-
senen im Bereich der Deutschen Bischofskonferenz durch Kleriker und sonstige Beschäftigte im kirchlichen Dienst“ 
 sowie die „Ordnung für den Umgang mit sexuellem Missbrauch Minderjähriger und schutz- oder hilfebedürftiger Er-
wachsener durch Kleriker und sonstige Beschäftigte im kirchlichen Dienst“, https://www.dbk.de/themen/sexualisierte-
gewalt-und-praevention/praevention

2 „Maßgaben zur Prävention sexualisierter Gewalt bei den weltkirchlichen Werken“, beschlossen von der Kommission 
Weltkirche der Deutschen Bischofskonferenz am 6. Mai 2020, vom Ständigen Rat der Deutschen Bischofskonferenz am 
22./23. Mai 2020 zustimmend zur Kenntnis genommen.

3 Can. 1395 § 2 CIC in Verbindung mit Art. 6 § 1 SST, nach can. 1387 CIC in Verbindung mit Art. 4 § 1 n. 4 SST wie auch 
nach Art 4 § 1 n. 1 SST in Verbindung mit can. 1378 § 1 CIC.

Begriffsbestimmungen:
Renovabis verwendet den Begriff sexualisierte Ge
walt wie in den Rahmenordnungen der DBK be-
schrieben. Er umfasst sowohl strafbare als auch 
nicht strafbare sexualbezogene Handlungen und 
Grenzverletzungen:

•	 Handlungen	 gegen	 die	 sexuelle	 Selbstbestim-
mung nach dem 13. Abschnitt des Strafgesetzbu-
ches (StGB)

•	 Handlungen	 gegen	 die	 sexuelle	 Selbstbestim-
mung nach kirchlichem Recht, die an Minder-
jährigen oder Personen begangen werden, deren 
Vernunft habituell eingeschränkt ist, und die 
u. a. im „Codex Iuris Canonici“ und dem Motu 
proprio „Sacramentorum Sanctitatis Tutela“ und 
im Apostolischen Schreiben „Vos estis lux mun-
di“ geregelt sind3

•	 Handlungen	unterhalb	der	Schwelle	der	Strafbar-
keit, die im Umgang mit Kindern, Jugendlichen 
und schutz- oder hilfebedürftigen Erwachsenen 
eine sexualbezogene Grenzverletzung oder einen 
sonstigen sexuellen Übergriff darstellen.

Schutzbefohlene sind Kinder, Jugendliche sowie 
schutz- oder hilfebedürftige Erwachsene im Sinne 
des § 225, Abs. 1 des StGB. Weiterhin sind darunter 
Personen zu verstehen, die einem besonderen 
Macht- oder Abhängigkeitsverhältnis unterworfen 
sind, das auch im seelsorglichen Kontext oder auf-
grund finanzieller Gefälle in der weltkirchlichen 
Arbeit gegeben sein kann.

1 Einleitung
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Mitarbeitende im Sinne dieses Schutzkonzepts 
sind die Mitglieder der Geschäftsführung, alle an-
gestellten Mitarbeitenden, Praktikantinnen und 
Praktikanten sowie gegebenenfalls Priester und 
Ordensleute, die im Rahmen von Gestellungsver-
trägen bei oder für Renovabis arbeiten.

4 Vgl. Arbeitsvertragsrecht der bayerischen Diözesen (ABD) Teil A, 1, I, § 3, Nr. 9. Zum 1.7.2021 ersetzt durch ABD Teil D, 
1a, § 2.

Projektpartner sind Vertreterinnen und Vertreter 
von Organisationen und kirchlichen Strukturen, 
die von Renovabis gefördert werden.

Die präventiven Maßnahmen umfassen Standards 
der Personalpolitik, Verhaltensrichtlinien für ver-
schiedene Personengruppen sowie Leitlinien für 
die Arbeitsbereiche Projektarbeit, Spendenmarke-
ting, Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit.

2.1  Personalauswahl und  
-entwicklung

Zur Umsetzung des Schutzkonzepts ergreift Reno-
vabis im Rahmen seines Personalmanagements 
Präventionsmaßnahmen. Hierbei sind wir uns be-
wusst, dass es keinen hundertprozentigen Schutz 
davor gibt, potenzielle Täterinnen und Täter einzu-
stellen, doch hat ein deutliches Bekenntnis zum 
Kindesschutz abschreckende Wirkung auf mögli-
che Täterinnen und Täter und sensibilisiert die 
Mitarbeitenden für das Thema.  

2.1.1 Erweitertes Führungszeugnis

Alle neuen und bereits tätigen Mitarbeitenden sind 
verpflichtet, ein erweitertes Führungszeugnis ein-
zureichen, wenn sie einer Tätigkeit nachgehen, die 
die Beaufsichtigung, Betreuung, Erziehung oder 
Ausbildung Minderjähriger enthält oder die in ver-
gleichbarer Weise geeignet ist, Kontakt zu Minder-
jährigen aufzunehmen.4

Dieses Zeugnis ist alle fünf Jahre erneut vorzule-
gen. Die anfallenden Kosten trägt der Dienstgeber. 
Zur Einstellung bzw. Weiterbeschäftigung ist ein er-
weitertes Führungszeugnis ohne einschlägige Vor-
strafen erforderlich. Renovabis stellt den Datenschutz 
im Umgang mit den Führungszeugnissen entspre-
chend den gesetzlichen Bestimmungen sicher.

2.1.2 Selbstverpflichtungserklärung

Alle neuen und bereits tätigen Mitarbeitenden er-
halten ein Exemplar des Schutzkonzepts. Sie ver-
pflichten sich dazu, die im Schutzkonzept aufge-
führten Verhaltensrichtlinien (siehe Kapitel 2.2) 
einzuhalten. Dies geschieht durch die Unterzeich-
nung der Selbstverpflichtungserklärung (siehe An-
hang 1).

2.1.3 Personalentwicklung, Schulungen

Die Personalverantwortlichen thematisieren die 
Prävention sexualisierter Gewalt in geeigneter 
Form im Vorstellungsgespräch, während der Einar-
beitungszeit sowie – dem Arbeits- und Aufgaben-
feld angemessen – in regelmäßigen Gesprächen.

Alle Mitarbeitenden von Renovabis nehmen ver-
pflichtend an einer Basisschulung zu Fragen der 
Prävention sexualisierter Gewalt teil. Darüber hi-
naus ermöglicht Renovabis spezielle Schulungen je 
nach Funktion und Aufgabe der Mitarbeitenden.

2 Prävention sexualisierter Gewalt
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2.1.4  Regeln für von Renovabis  
beauftragte Personen

Von Renovabis beauftragte Honorarkräfte sowie 
Ehrenamtliche z.B. Beraterinnen und Berater ver-
pflichten sich mit Unterzeichnung des Honorar-
vertrags bzw. der Beauftragungsvereinbarung auf 
die Einhaltung des Schutzkonzepts und der darin 
aufgeführten Verhaltensrichtlinien. Falls im Rah-
men der Beauftragung ein regelmäßiger Kontakt 
mit Minderjährigen oder erwachsenen Schutzbe-
dürftigen zu erwarten ist, wird zusätzlich ein er-
weitertes Führungszeugnis eingefordert. Bei der 
Zusammenarbeit mit Entsendeorganisationen 
und Organisationen, deren Mitarbeitende für Re-
novabis tätig sind, stellt Renovabis sicher, dass 
diese Organisationen ein angemessenes Schutz-
konzept haben.

2.2 Verhaltensrichtlinien

Im Rahmen seiner Verantwortung für die Sicher-
heit von Minderjährigen und schutz- oder hilfebe-
dürftigen Erwachsenen hat Renovabis Verhaltens-
richtlinien für seine Mitarbeitenden entwickelt. 
Diese sollen den respektvollen und angemessenen 
Umgang mit Minderjährigen und schutz- oder 
hilfebedürftigen Erwachsenen sicherstellen, hand-
lungsweisend für die Mitarbeitenden sein und sie 
zugleich vor missverständlichem Verhalten be-
wahren.

Alle Mitarbeitenden von Renovabis verpflichten 
sich durch das Unterzeichnen einer Selbstverpflich-
tungserklärung (siehe Anhang 1) zur Einhaltung 
der folgenden Verhaltensrichtlinien:
•	 das	Schutzkonzept	von	Renovabis	zur	Präventi-

on sexualisierter Gewalt in seiner aktuell gülti-
gen Version zu befolgen.

•	 allen	Minderjährigen	und	schutz-	oder	hilfebe-
dürftigen Erwachsenen gleichermaßen mit Res-
pekt zu begegnen, ihre Rechte zu achten und sie 
als Personen ernst zu nehmen.

•	 verantwortungsbewusst	mit	Nähe	 und	Distanz	
umzugehen, die Selbstbestimmung von Minder-
jährigen und schutz- oder hilfebedürftigen Er-
wachsenen im Umgang mit ihnen zu respektie-
ren und dabei kulturelle Besonderheiten zu be-
achten.

•	 bei	 Begegnungen	 mit	 Minderjährigen	 und	
schutz- oder hilfebedürftigen Erwachsenen dar-
auf zu achten, dass stets mindestens eine weitere 
erwachsene, aufsichtsbefugte Person in Sicht- 
oder Hörweite ist.

•	 in	der	Öffentlichkeitsarbeit	und	Kommunikation	
das Lebensumfeld von Minderjährigen und 
schutz- oder hilfebedürftigen Erwachsenen zu re-
spektieren und ihre Würde und Rechte, darunter 
auch das Recht am eigenen Bild, zu wahren.

•	 sämtliche	Verdachtsfälle	unmittelbar	an	die	zu-
ständigen Ansprechpersonen zu melden (Melde-
wege vgl. Kapitel 3.1 des Schutzkonzepts; An-
sprechpersonen vgl. Kapitel 4).

•	 niemals	Minderjährige	 und	 schutz-	 oder	 hilfe-
bedürftige Erwachsene verbal, emotional, kör-
perlich oder sexuell zu misshandeln.

•	 niemals	gewaltsames	oder	missbräuchliches	Ver-
halten gegenüber Minderjährigen und schutz- 
oder hilfebedürftigen Erwachsenen zu dulden 
oder zu unterstützen.

Ebenso verpflichten sich alle Personen, die im Rah-
men von Honorarverträgen oder aufgrund einer 
sonstigen schriftlichen Beauftragung für Renovabis 
tätig werden, durch die Unterzeichnung der Hono-
rarverträge bzw. Beauftragungsvereinbarungen zur 
Einhaltung der darin aufgeführten Verhaltens-
richtlinien (vgl. 2.1.4).

2.3 Prävention in der Projektarbeit

Renovabis ist nicht selbst Träger der geförderten 
Projekte, sondern unterstützt Projekte in Träger-
schaft von Partnerorganisationen in Mittel-, Ost- 
und Südosteuropa. Deshalb trägt Renovabis keine 
rechtliche Verantwortung und Haftung im Sinne 
von Personal- und Fachaufsicht in den geförderten 
Projekten und kann im Fall eines Missbrauchs auch 
nicht direkt vor Ort oder im Projekt handeln. Die 
Solidaritätsaktion Renovabis bekennt sich dennoch 
zur moralischen Verantwortung für das Wohl aller 
Schutzbefohlenen in den von ihr geförderten Pro-
jekten. Daher unterstützt Renovabis die Projekt-
partner dabei, Maßnahmen zum Schutz vor Miss-
brauch zu ergreifen, und unterstreicht im Dialog 
mit ihnen die gemeinsame Verantwortung für die 
Prävention sexualisierter Gewalt.
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5 https://www.presserat.de/pressekodex.html
6 Handreichung zur Ethik in Spendenmailings, herausgegeben vom Verband Entwicklungspolitik deutscher Nichtregie-

rungsorganisationen e.V. (VENRO) und dem Deutschen Zentralinstitut für soziale Fragen (DZI), April 2013, https://
www.dzi.de/wp-content/uploads/2012/05/DZI_VENRO_EthikMailings_2013.pdf

2.3.1 Verpflichtung der Projektpartner

Grundlage der Projektförderung ist die Projektver-
einbarung, die von Renovabis und dem Projektträ-
ger unterzeichnet wird. Als Teil der Prävention se-
xualisierter Gewalt an Minderjährigen und schutz- 
oder hilfebedürftigen Erwachsenen verpflichtet 
sich jeder Projektträger mit Unterzeichnung der 
Projektvereinbarung,

•	 „(2.7.)	die	erforderlichen	kirchlichen	und	staatli-
chen Genehmigungen zur Durchführung des 
Projektes einzuholen,

•	 (2.8.)	alle	national	wie	international	anzuwenden-
den Gesetze, Verordnungen und sonstigen Vor-
schriften weltlicher und kirchlicher Gesetzge-
bung einzuhalten, etwa in den Bereichen Steuern 
und Abgaben, Sozialversicherung, Rechnungsle-
gung, Register- und Meldewesen, Arbeitssicher-
heit, Sozialstandards (z.B. Mindestlohn, Arbeits-
zeit, Kinderarbeit), Korruptionsbekämpfung, 
Prävention und Anzeigepflicht von sexuellem 
Missbrauch etc.,

•	 (2.9)	alle	geeigneten	Maßnahmen	zur	Prävention	
sexualisierter Gewalt an Minderjährigen und er-
wachsenen Schutzbefohlenen zu ergreifen. Bei 
Verdacht auf sexuellen Missbrauch von Minder-
jährigen oder erwachsenen Schutzbefohlenen 
sowie Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestim-
mung während der Projektlaufzeit besteht über 
die Verpflichtungen, die sich aus 2.8 ergeben, 
hinaus Meldepflicht auch gegenüber Renovabis.“

2.3.2 Schutzkonzepte in Projekten

Bei Projektvorhaben, die als direkte Zielgruppe 
Minderjährige, schutz- oder hilfebedürftige Er-
wachsene haben, fragt Renovabis standardmäßig 
ab, ob ein institutionelles Schutzkonzept vorliegt 
und ob für das geplante Projekt geeignete Maßnah-
men getroffen werden, um die Zielgruppe vor sexu-
alisierter Gewalt zu schützen. Dabei wird geprüft, 
ob die vorhandenen Konzepte und Schutzmaßnah-

men im jeweiligen Kontext angemessen und aus-
reichend sind. Gegebenenfalls berät Renovabis die 
Partner bei der Erstellung von Schutzkonzepten 
oder vermittelt externe Beratung. Bei mangelnder 
Bereitschaft, Maßnahmen zum Schutz vor sexua-
lisierter Gewalt zu ergreifen, ist eine Förderung 
nicht möglich.

2.3.3 Aufbau von Kapazitäten vor Ort

Bei Bedarf fördert Renovabis Schulungen, Fort- 
und Weiterbildungen für Mitarbeitende und Eh-
renamtliche in kirchlichen und sozialen Projek-
ten. Außerdem kann Beratung beim Aufbau von 
Strukturen zur Prävention von und zum Umgang 
mit Fällen sexualisierter Gewalt vermittelt wer-
den. Dabei werden auch der Austausch zwischen 
Partnern in Mittel- und Osteuropa und der Auf-
bau regionaler und überregionaler Kompetenz-
zentren gefördert.

2.4  Prävention in Spenden- 
marketing, Bildungs- und  
Öffentlichkeitsarbeit

Zu einem umfassenden Ansatz des Schutzes vor se-
xualisierter Gewalt gehören die Wahrung von 
Würde und Integrität und ein respektvoller Um-
gang mit Minderjährigen und schutz- oder hilfebe-
dürftigen Erwachsenen. Deshalb achtet Renovabis 
darauf, dass jegliche Herstellung und Verbreitung 
medialer Inhalte die Würde von Minderjährigen 
und schutz- oder hilfebedürftigen Erwachsenen 
respektiert. Renovabis orientiert sich generell am 
Pressekodex des Deutschen Presserates5 und im 
Bereich der Spendenwerbung im Besonderen an 
der gemeinsamen Handreichung zur Ethik in 
Spenden-Mailings des Verbands Entwicklungspo-
litik deutscher Nichtregierungsorganisationen e.V. 
(VENRO) und des Deutschen Zentralinstituts für 
soziale Fragen (DZI).6

https://www.presserat.de/pressekodex.html
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Im Kontext der Prävention sexualisierter Gewalt 
hebt Renovabis die folgenden Grundsätze hervor:

•	 Öffentlichkeitsarbeit	und	Spendenwerbung	spie-
geln die Tätigkeit der unterstützten Organisati-
on und deren Schwerpunkte angemessen und 
wahrheitsgemäß wider.

•	 Minderjährige	und	schutz-	oder	hilfebedürftige	
Erwachsene werden nicht in einer Weise darge-
stellt, die für die Betroffenen herabsetzend oder 
erniedrigend ist oder auf andere Weise deren 
Würde beeinträchtigt.

•	 Für	die	Erstellung	von	Medieninhalten	ist	zwin-
gend die schriftliche Zustimmung der Personen 
einzuholen, die abgebildet werden bzw. über die 
berichtet wird; bei Minderjährigen die Zustim-
mung der Eltern bzw. Vertretungsberechtigten.

Externe Berichterstattende werden über die allge-
meinen Kommunikationsstandards zum Schutz 
von Minderjährigen und schutz- oder hilfebedürf-
tigen Erwachsenen informiert und auf deren Ein-
haltung verpflichtet (siehe Anhang 2, „Verpflich-
tungserklärung für die externe Berichterstattung“).

Das im Folgenden beschriebene Verfahren gewähr-
leistet ein standardisiertes und nachvollziehbares 
Vorgehen bei Verdachtsfällen auf sexualisierte Ge-
walt im Kontext der Tätigkeit von Renovabis. 

Grundsätzlich sind zwei Fallkonstellationen zu un-
terscheiden:
A) Verdacht gegen Mitarbeitende von Renovabis 

oder gegen von Renovabis beauftragte Personen,
B) Verdacht gegen Mitarbeitende in von Renova-

bis geförderten Projekten.

Handelt es sich um Verdachtsfälle, die Mitarbeiten-
de von Renovabis betreffen (A), greift das Fallma-
nagement von Renovabis. Bei Verdachtsfällen im 
Rahmen geförderter Projekte (B) liegt die Verant-
wortung für die Nachverfolgung und Aufklärung 
beim Projektpartner.

Beim Umgang mit Verdachtsfällen gilt grundsätzlich:
•	 Alle	Meldungen	werden	ernst	genommen.
•	 Betroffene	werden	geschützt	und	unterstützt.
•	 Für	Beschuldigte	gilt	die	Unschuldsvermutung,	

bis das Gegenteil bewiesen wird.

•	 Die	im	Rahmen	des	Fallmanagements	behandel-
ten Fälle werden streng vertraulich behandelt, 
insbesondere die Identität von betroffenen und 
beschuldigten Personen ist zu schützen.

3.1 Meldewege bei Verdachtsfällen

Jeder Verdacht auf sexualisierte Gewalt durch Mit-
arbeitende von Renovabis oder von Renovabis be-
auftragte Personen wird über die Geschäftsführung 
von Renovabis oder direkt an die unabhängige 
Ombudsperson von Renovabis gemeldet (vgl. Kapi-
tel 4 „Ansprechpersonen“ sowie die Rubrik „Über 
uns“ auf der Webseite von Renovabis).7

Die Ombudsperson informiert die Geschäftsfüh-
rung – gegebenenfalls anonymisiert – über die Mel-
dung. Sollte sich der Verdacht gegen ein Mitglied der 
Geschäftsführung richten, informiert die Ombuds-
person den Vorsitzenden oder die Vorsitzende des 
Verwaltungsrats. Ein Mitglied der Geschäftsfüh-
rung oder der/die Verwaltungsratsvorsitzende leitet 
das weitere Verfahren ein, wie es im Folgenden be-
schrieben wird. 

3 Umgang mit Verdachtsfällen  
auf sexualisierte Gewalt

7 https://www.renovabis.de/ueber-uns/ombudsperson 

https://www.renovabis.de/ueber-uns/ombudsperson
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8 https://dbk.de/fileadmin/redaktion/diverse_downloads/dossiers_2019/2019-207a-Ordnung-fuer-den-Umgang-mit-sexuellem- 
Missbrauch-Minderjaehriger.pdf. Diese Ordnung wurde vom Ständigen Rat der Deutschen Bischofskonferenz am 18. No-
vember 2019 in Würzburg beschlossen; im Folgenden als DBK-Ordnung bezeichnet.

9 Beim Verdacht gegen Priester oder Ordensleute vgl. zusätzlich DBK-Ordnung unter Nr. 15–19.
10 Zum Gespräch mit den Betroffenen vgl. DBK-Ordnung Nr. 21–25; zur Anhörung des/der Beschuldigten vgl. ebd. Nr. 

26–32 bzw. bei betroffenen Klerikern Nr. 36–39.
11 Vgl. DBK-Ordnung Nr. 20.
12 Vgl. DBK-Ordnung Nr. 33–35.
13 Vgl. DBK-Ordnung Nr. 40–41 und 50 ff.
14  Vgl. DBK-Ordnung Nr. 56.

3.2  Untersuchung von Verdachts- 
fällen gegen Mitarbeitende  
von Renovabis oder gegen von  
Renovabis beauftragte Personen

Das allgemeine Vorgehen ist in der „Ordnung für 
den Umgang mit sexuellem Missbrauch Minder-
jähriger und schutz- oder hilfebedürftiger Erwach-
sener durch Kleriker und sonstige Beschäftigte im 
kirchlichen Dienst“8 geregelt, auf die sich Renova-
bis mit diesem Schutzkonzept verpflichtet.

Im Verdachtsfall wird eine Untersuchungsgrup-
pe zusammengerufen. Diese setzt sich zusammen 
aus einem Mitglied der Geschäftsführung, dem/der 
zuständigen Dienstvorgesetzten sowie der Om-
budsperson. Richtet sich der Verdacht gegen ein 
Mitglied der Geschäftsführung, ist die oder der 
Vorsitzende des Verwaltungsrates hinzuzuziehen. 
Bei Verdachtsfällen gegen Beraterinnen und Bera-
ter ist deren Arbeitgeber hinzuzuziehen.9

Die Untersuchungsgruppe erfasst den Sachver-
halt. Dazu prüft sie die vorliegenden Informationen 
und befragt die Betroffenen (z.B. die Person, die den 
Verdacht gemeldet hat, die betroffene schutzbefoh-
lene Person, die beschuldigte Person).10 Hat sich der 
Verdachtsfall im Ausland zugetragen, können ver-
trauenswürdige Kontakte im Partnerland hinzuge-
zogen werden, z. B. Beauftragte des Ortsbistums für 
den Umgang mit Verdachtsfällen oder Kinder- bzw. 
Opferschutzorganisationen. Dabei sowie im Rah-
men des weiteren Vorgehens sind die Persönlich-
keitsrechte aller Beteiligten, die besondere Schutz-
bedürftigkeit Minderjähriger und anderer Schutz-
befohlener und die Erfordernisse eines etwaigen 
Strafverfahrens zu berücksichtigen.11 Der Dienstge-
ber kann veranlassen, dass die beschuldigte Person 

vorübergehend vom Dienst oder von ihrer Beauftra-
gung freigestellt wird, bis der Sachverhalt aufgeklärt 
ist. Die beschuldigte Person kann eine Person ihres 
Vertrauens, die Mitarbeitervertretung oder einen 
Rechtsbeistand hinzuziehen.

Auf Grundlage der gesammelten Informationen 
gibt die Untersuchungsgruppe eine erste Einschät-
zung. Für das weitere Verfahren gibt es drei Fall-
konstellationen:

a) Verdacht erhärtet sich nicht: Das Verfahren 
wird eingestellt, gegebenenfalls kann die Rehabi-
litierung der zu Unrecht verdächtigten Person 
nötig sein.

b) Verdacht erhärtet sich: Sobald tatsächliche An-
haltspunkte für den Verdacht einer Straftat vor-
liegen, leitet Renovabis die Informationen an 
die zuständige staatliche Strafverfolgungsbe-
hörde weiter.12 Neben den strafrechtlichen Kon-
sequenzen werden arbeits- und dienstrechtliche 
Maßnahmen eingeleitet.13 Renovabis trägt da-
für Sorge, dass Betroffene Hilfe und Begleitung 
erhalten.

Unabhängig vom Ausgang der Untersuchung do-
kumentiert die Untersuchungsgruppe alle Fälle 
und informiert die Beteiligten über die eingeleite-
ten Schritte und getroffenen Maßnahmen.

Die Öffentlichkeit wird unter Wahrung des Per-
sönlichkeitsschutzes der Beteiligten in angemesse-
ner Weise informiert.14

c) Verstoß gegen die Selbstverpflichtungser
klärung bzw. die Verhaltensregeln: Liegt ein 
Verstoß gegen die im Schutzkonzept genannten 
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Verhaltensregeln vor, der keinen strafrechtlichen 
Tatbestand erfüllt, werden geeignete disziplina-
rische Maßnahmen ergriffen, z. B. Aufklärungs-
gespräch, Schulung oder Abmahnung. Die Mit-
arbeitervertretung wird in passender Weise ein-
bezogen.

Bei Personen, die von Renovabis beauftragt wur-
den, aber keine Mitarbeitenden sind, können die 
Maßnahmen von Aufklärung und Schulung bis 
zum Verbot weiterer Beauftragungen reichen.

3.3  Verdacht auf sexualisierte Gewalt  
in von Renovabis geförderten 
 Projekten

Alle Projektpartner verpflichten sich mit Unter-
zeichnung der Projektvereinbarung dazu, Ver-
dachtsfälle in Projekten bei Renovabis zu melden 
und sich an staatliche und kirchliche Gesetzgebung 
zu halten. Bei Verdachtsfällen im Rahmen geför-
derter Projekte greift das Fallmanagement des Pro-
jektpartners, denn dieser trägt die Personalverant-
wortung. Gibt es dort (noch) kein funktionierendes 
Fallmanagement, hilft Renovabis bei der Suche 
nach geeigneten Aufklärungswegen (z.B. Einbezie-
hung lokaler nichtkirchlicher Kinder- oder Opfer-
schutzorganisationen, internationaler kirchlicher 
Strukturen).

Renovabis beobachtet und dokumentiert alle Ver-
dachtsfälle in aktuell oder früher geförderten Pro-
jekten. Dazu wird eine Untersuchungsgruppe zu-
sammengestellt, die aus einem Mitglied der Ge-
schäftsführung, der zuständigen Abteilungsleitung 
und der zuständigen Referentin bzw. dem zuständi-
gen Referenten besteht. Die Gruppe sammelt Infor-
mationen zum Verdachtsfall und gibt eine Einschät-
zung zum weiteren Vorgehen. Besteht der Verdacht 
auf ein schweres Vergehen, kann die Zusammenar-
beit mit dem Projektpartner zunächst vorüberge-
hend ausgesetzt werden, d.h. es werden keine neuen 
Projekte bewilligt oder bei laufenden Projekten kei-
ne Auszahlungen mehr getätigt. Auch hier gibt es 
für das weitere Verfahren drei Fallkonstellationen:

a) Verdacht erhärtet sich nicht: Der Fall wird sei-
tens Renovabis dokumentiert und abgeschlos-
sen. Der Projektträger trägt die Verantwortung 
dafür, dass die zu Unrecht verdächtigte Person 
gegebenenfalls rehabilitiert wird. Renovabis 
setzt die Zusammenarbeit mit dem Projektpart-
ner fort.

b) Verdacht erhärtet sich: Renovabis beobachtet, 
ob die lokalen Regeln sowie vatikanischen Vor-
gaben zum Umgang mit Verdachtsfällen einge-
halten werden und der Fall an die Strafverfol-
gungsbehörden weitergeleitet wird. Der Projekt-
träger sorgt dafür, dass Betroffene Hilfe und 
Begleitung erhalten. Wo nötig, müssen im Pro-
jekt Bedingungen geschaffen bzw. wiederherge-
stellt werden, um weitere sexualisierte Gewalt zu 
verhindern. Wenn dies erfolgreich der Fall ist, 
kann die Projektzusammenarbeit fortgesetzt 
werden.

Kann der Projektpartner nicht nachweisen, dass er 
sich um die Aufklärung von Verdachtsfällen oder 
eine Verbesserung der Bedingungen für Schutzbe-
fohlene bemüht, wird die Zusammenarbeit auf 
Dauer beendet. Beim Verdacht auf Vertuschung 
werden geeignete höhere kirchliche oder weltliche 
Instanzen darüber informiert.

c) Nach lokalem Recht nicht strafbares, aber pro
blematisches Verhalten in einem Projekt: Re-
novabis unterstützt den Projektpartner bei Be-
darf dabei, durch Aufklärung und Schulungen 
die Bedingungen für Schutzbefohlene im Projekt 
zu verbessern. Können nach angemessener Frist 
keine Verbesserungen festgestellt werden, wird 
überprüft, ob eine weitere Förderung zu recht-
fertigen ist.

Alle Informationen zu Verdachtsfällen in Projekten 
sowie die getätigten Schritte werden dokumentiert. 
Alle involvierten Personen werden unter Wahrung 
des Persönlichkeitsschutzes der Beteiligten über 
den Ausgang der Untersuchung und über die ge-
troffenen Maßnahmen informiert.
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4 Ansprechpersonen

Die Umsetzung des Schutzkonzepts wird durch 
eine Arbeitsgruppe begleitet und beobachtet. Dies 
geschieht in Abstimmung mit der Fachstelle für 
Prävention des Belegenheitsbistums München und 
Freising. Die Arbeitsgruppe setzt sich aus Vertrete-
rinnen bzw. Vertretern aller drei Abteilungen von 
Renovabis sowie einem Mitglied der Geschäftsfüh-
rung zusammen. Sie trifft sich in regelmäßigen Ab-
ständen sowie anlassbezogen, um organisationsin-

5 Monitoring

ternes Lernen und den thematischen Austausch zu 
fördern. Nach Ablauf von zwei Jahren sind eine 
kritische Prüfung der im Rahmen des Schutzkon-
zepts vorgesehenen Maßnahmen und gegebenen-
falls eine Überarbeitung des Konzeptes vorgesehen. 
Dabei werden sowohl neue rechtliche Vorgaben als 
auch im Verlauf der zwei Jahre gewonnene Er-
kenntnisse zur praktischen Verbesserung der Maß-
nahmen eingearbeitet.

Umgang mit Verdachtsfällen 
auf sexualisierte Gewalt
Dr. Heiner Emrich 

Rechtsanwalt, Dipl.-Kaufmann 
Unabhängige Ombudsperson* für Renovabis
Wilhelm-Weitling-Str. 12 
81377 München 
Tel.: 089 549119-19, Fax: 089 549119-11 
mail@emrich.eu

*  Die Ombudsperson ist in ihrer Funktion neutral und 
 weisungsunabhängig; vgl. https://www.renovabis.de/
ueber-uns/ombudsperson

Prävention sexualisierter Gewalt
Dr. Angelika Schmähling
Referentin der Abt. Projektarbeit und Länder
Tel.: 08161 53 09 60
ang@renovabis.de

Ansprechpersonen des Belegenheitsbistums

https://www.erzbistum-muenchen.de/im-blick/
missbrauch-und-praevention

mailto:mail@emrich.eu
https://www.renovabis.de/ueber-uns/ombudsperson
https://www.renovabis.de/ueber-uns/ombudsperson
mailto:ang@renovabis.de
https://www.erzbistum-muenchen.de/im-blick/missbrauch-und-praevention
https://www.erzbistum-muenchen.de/im-blick/missbrauch-und-praevention
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Dieses Schutzkonzept tritt mit Beschluss durch den 
Vorstand des Renovabis e.V. sowie der Zustimmung 
des Verwaltungsrats und der Mitgliederversamm-

6 Inkrafttreten

lung des Renovabis e.V. und der Zustimmung des 
Leitungsrats der Aktion Renovabis (Aktionsrat) in 
Kraft.

Pfarrer Dr. Christian Hartl Burkhard Haneke Dr. Markus Ingenlath
Vorstandsvorsitzender  Vorstand  Vorstand

Die Zustimmung des Verwaltungsrats des Renovabis e.V. wurde erteilt am 24.03.2021

Die Zustimmung der Mitgliederversammlung des Renovabis e.V. wurde erteilt am 25.03.2021

Die Zustimmung des Leitungsrats der Aktion Renovabis (Aktionsrat) wurde erteilt am 25.03.2021

Freising, den 01. 03. 2021

Der Vorstand des Renovabis e.V.:
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Anhang 1: Selbstverpflichtungserklärung  
für Mitarbeitende des Renovabis e.V.

SeLBStVeRpFLIchtunGSeRkLÄRunG

Ich verpflichte mich …

•	 das	Schutzkonzept	von	Renovabis	zur	Prävention	
sexualisierter Gewalt in seiner aktuell gültigen 
Version zu befolgen.

•	 allen	Minderjährigen	 und	 schutz-	 oder	 hilfebe-
dürftigen Erwachsenen gleichermaßen mit Res-
pekt zu begegnen, ihre Rechte zu achten und sie 
als Personen ernst zu nehmen.

•	 verantwortungsbewusst	 mit	 Nähe	 und	 Distanz	
umzugehen, die Selbstbestimmung von Minder-
jährigen und schutz- oder hilfebedürftigen Er-
wachsenen im Umgang mit ihnen zu respektieren 
und dabei kulturelle Besonderheiten zu beachten.

•	 bei	Begegnungen	mit	Minderjährigen	und	schutz-	
oder hilfebedürftigen Erwachsenen darauf zu 
achten, dass stets mindestens eine weitere er-
wachsene, aufsichtsbefugte Person in Sicht- oder 
Hörweite ist.

•	 in	 der	 Öffentlichkeitsarbeit	 und	 Kommunikation	
das Lebensumfeld von Minderjährigen und schutz- 
oder hilfebedürftigen Erwachsenen zu respektieren 
und ihre Würde und Rechte zu wahren.

•	 sämtliche	Verdachtsfälle	 unmittelbar	 an	 die	 zu-
ständigen Ansprechpersonen zu melden (Melde-
wege vgl. Kapitel 3.1 des Schutzkonzepts; An-
sprechpersonen vgl. Kapitel 4).

•	 niemals	Minderjährige	und	schutz-	oder	hilfebe-
dürftige Erwachsene verbal, emotional, körper-
lich oder sexuell zu misshandeln.

•	 niemals	gewaltsames	oder	missbräuchliches	Ver-
halten gegenüber Minderjährigen und schutz- 
oder hilfebedürftigen Erwachsenen zu dulden 
oder zu unterstützen.

Ich bin mir bewusst, dass jede Art von Verstoß ge-
gen diese Verhaltensrichtlinien disziplinarische 
und/oder strafrechtliche Folgen hat.

 
Ort, Datum Unterschrift

Eine Kopie des Schutzkonzepts wird dem/der  
Mitarbeitenden ausgehändigt.

Name, Vorname

Geburtsdatum Geburtsort

Ich habe das Schutzkonzept von Renovabis erhalten und in seinem Inhalt verstanden.
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Anhang 2: Selbstverpflichtungserklärung  
für die externe Berichterstattung

SeLBStVeRpFLIchtunGSeRkLÄRunG 
FÜR DIe eXteRne BeRIchteRStAttunG

Berichterstattung über die Arbeit von Renovabis 
durch Fotos, Reportagen und Filmbeiträge ist not-
wendig, um den satzungsgemäßen Auftrag von Re-
novabis zu erfüllen. Sie hilft, Brücken zu bauen zwi-
schen Ost und West und trägt dazu bei, potenzielle 
Unterstützerinnen und Unterstützer mit der Arbeit 
von Renovabis bekannt zu machen. Bei der Bericht-
erstattung hat der Schutz von Minderjährigen und 
schutz- oder hilfebedürftigen Erwachsenen stets 
höchste Priorität. Durch ihre Unterschrift verpflich-
ten Sie sich zur Einhaltung der nachfolgenden Kom-
munikationsstandards und Verhaltensregeln.

Im Kontext der Berichterstattung über die von Reno
vabis geförderten Projekte müssen die Kommunika
tionsstandards von Renovabis eingehalten werden:
•	 Die	 ethischen	Prinzipien	des	Deutschen	Presse-

rates (Pressekodex) dienen als Richtschnur der 
Kommunikation.

•	 Die	 Berichterstattung	 spiegelt	 die	 Tätigkeit	 der	
unterstützten Organisation und deren Schwer-
punkte angemessen und wahrheitsgemäß wider.

•	 Minderjährige	 und	 schutz-	 oder	 hilfebedürftige	
Erwachsene werden nicht in einer Weise darge-
stellt, die für die Betroffenen herabsetzend oder 
erniedrigend sind oder auf andere Weise deren 
Würde beeinträchtigen.

•	 Für	 die	 Erstellung	 von	Medieninhalten	 ist	 zwin-
gend die schriftliche Zustimmung der Personen 
einzuholen, die abgebildet werden bzw. über die 
berichtet wird; bei Minderjährigen die Zustim-
mung der Eltern bzw. Vertretungsberechtigten.

Für den Besuch vor Ort sind folgende Verhaltens
regeln einzuhalten:
•	 allen	Minderjährigen	 und	 schutz-	 oder	 hilfebe-

dürftigen Erwachsenen gleichermaßen mit Res-
pekt zu begegnen, ihre Rechte zu achten und sie 
als Personen ernst zu nehmen.

•	 verantwortungsbewusst	 mit	 Nähe	 und	 Distanz	
umzugehen, die Selbstbestimmung von Minder-
jährigen und schutz- oder hilfebedürftigen Er-
wachsenen im Umgang mit ihnen zu respektieren 
und dabei kulturelle Besonderheiten zu beachten.

•	 bei	Begegnungen	mit	Minderjährigen	und	schutz-	
oder hilfebedürftigen Erwachsenen darauf zu 
achten, dass stets mindestens eine weitere er-
wachsene, aufsichtsbefugte Person in Sicht- oder 
Hörweite ist.

•	 in	der	Öffentlichkeitsarbeit	und	Kommunikation	
das Lebensumfeld von Minderjährigen und 
schutz- oder hilfebedürftigen Erwachsenen zu re-
spektieren und ihre Würde und Rechte, darunter 
auch das Recht am eigenen Bild, zu wahren.

•	 sämtliche	Verdachtsfälle	 unmittelbar	 an	 die	 zu-
ständigen Ansprechpersonen zu melden (Melde-
wege vgl. Kapitel 3.1 des Schutzkonzepts; An-
sprechpersonen vgl. Kapitel 4).

•	 niemals	Minderjährige	und	schutz-	oder	hilfebe-
dürftige Erwachsene verbal, emotional, körper-
lich oder sexuell zu misshandeln.

•	 niemals	gewaltsames	oder	missbräuchliches	Ver-
halten gegenüber Minderjährigen und schutz- 
oder hilfebedürftigen Erwachsenen zu dulden 
oder zu unterstützen.

 
Ort, Datum Unterschrift

Ich habe den Inhalt der Erklärung zur Kenntnis genommen und verpflichte mich zu deren Einhaltung.

Eine Kopie der Selbstverpflichtungserklärung wird 
dem/der Unterzeichnenden ausgehändigt.
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Was ist Renovabis?

Renovabis ist die Solidaritätsaktion der  
deutschen Katholiken mit den Menschen in  
Mittel- und Osteuropa.
Im März 1993 wurde Renovabis von der 
Deutschen Bischofskonferenz auf Anregung  
des Zentralkomitees der deutschen  
Katholiken gegründet.
Es ist damit das jüngste der sechs weltkirch- 
lichen katholischen Hilfswerke in Deutschland:  
Misereor, Adveniat, Renovabis, Missio,  
Caritas Inter national, Kindermissionswerk  
„Die Sternsinger“.

Was heißt Renovabis?

Der Name stammt aus Psalm 104:  
„Du (Gott) wirst das Antlitz der Erde erneuern“, 
lateinisch: renovabis faciem terrae.  
Renovabis heißt also „Du (Gott) wirst erneuern“. 
www.renovabis.de/ueber-uns

Was macht Renovabis?

Projektarbeit

Renovabis unterstützt Projekte zur Erneuerung 
des kirchlichen und gesellschaftlichen Lebens  
in den ehemals kommunistischen Ländern. 
Renovabis fördert keine eigenen Projekte,  
sondern wird dort tätig, wo Partner um die 
Unterstützung konkreter Projekte bitten.  
www.renovabis.de/projekte

Partnerschaft und Dialog

Begegnung und Versöhnung der Christen  
in Europa zu fördern, ist im Statut von  
Renovabis verankert.
Darum setzt Renovabis sich dafür ein,  
dass Menschen aus Ost und West sich 
kennenlernen, und unterstützt Gruppen 
aus Deutschland dabei, Kontakt z. B. mit 
Pfarrgemeinden im Osten Europas  
aufzunehmen. 
www.renovabis.de/partnerschaften

Mehr zum Thema Kindesschutz
und Prävention

Erfahren Sie mehr über unsere Maßnahmen im
Bereich Kindesschutz und Missbrauchsprävention,
Beispiele aus unserer Projektarbeit
und unser Vorgehen bei Verdachtsfällen unter:
www.renovabis.de/praevention




